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Zeichenerklärung

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
- = keine Werte vorhanden
0 = weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
x = Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Abkürzungen

Abs. Absatz
Art. Artikel
BGBl. Bundesgesetzblatt
bspw. beispielsweise
bzw. beziehungsweise
DBA Doppelbesteuerungsabkommen
d. h. das heißt
ErbStDV Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung
ErbStG Erbschaft- und Schenkungsteuergesetz
EUR Euro
i. d. R. in der Regel
i. H. v. in Höhe von
i. S. d. im Sinne des/der
Nr./Nrn. Nummer/-n
o. g. oben genannte
S. Seite
StStatG Gesetz über die Steuerstatistiken
u. a. unter anderem
usw. und so weiter
vgl. vergleiche
z. B. zum Beispiel

Auf- und Abrundungen

Im Allgemeinen ist ohne Rücksicht auf die Endsummen auf- bzw. abgerundet worden.
Deshalb können sich bei der Summierung von Einzelangaben geringfügige Abweichungen 
zu den ausgewiesenen Endsummen ergeben. Bei der Aufgliederung der Gesamtheit in 
Prozent kann die Summe der Einzelwerte wegen Rundens vom Wert 100 % abweichen. 
Eine Abstimmung auf 100 % erfolgt im Allgemeinen nicht.
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1. Vorbemerkungen
1.1 Allgemeine Erläuterungen

Der vorliegende Bericht gibt in zusammengefasster Form die Ergebnisse der Erbschaft- und
Schenkungsteuerstatistik 2018 des Landes Sachsen-Anhalt wieder.

Steuerstatistiken stellen allgemein Strukturdaten über die Grundlagen der Besteuerung be-
reit und sind somit eine wichtige Informationsquelle für steuer- und wirtschaftspolitische Ent-
scheidungen. Darüber hinaus dient diese Statistik als Datengrundlage für Steuerschätzun-
gen und Haushaltsplanungen des Landes, da die Einnahmen aus der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer nach Artikel 106 Grundgesetz den Ländern zustehen.

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik wird seit dem Veranlagungsjahr 2008 bundes-
einheitlich als jährliche Statistik aufbereitet und ausgewertet.

1.2 Gesetzliche Grundlagen

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik wird auf der Grundlage des Gesetzes über 
Steuerstatistiken (StStatG) vom 11. Oktober 1995, BGBl. I S. 1250, 1409), zuletzt geändert 
durch Art. 13 des Gesetzes vom 17. August 2017 (BGBl. I S. 3214) erhoben.

Für die Veranlagung zur Erbschaft- und Schenkungsteuer waren folgende Rechtsgrundla-
gen und die dazu ergangenen Änderungen maßgebend:
- Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz (ErbStG) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 27. Februar 1997 (BGBl. I S. 378),
- Erbschaftsteuer-Durchführungsverordnung (ErbStDV) vom 8. September 1998 (BGBl. I 

S. 2658).

Mit Änderung des ErbStG durch das Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts vom 
04.11.2016 (BGBl. I S. 2464) wurde mit Wirkung zum 01.07.2016 der (reduzierte) Verscho-
nungsabschlag bei Großerwerben von begünstigtem Vermögen in das Gesetz eingeführt.
Die Begünstigung betrifft den Erwerb von Betriebsvermögen. Danach verringert sich bei ei-
nem Erwerb begünstigten Vermögens von mehr als 26 Millionen Euro (Großerwerb) der 
Verschonungsabschlag von 85 Prozent bzw. 100 Prozent um jeweils einen Prozentpunkt für 
jede volle 750 000 Euro, die der Wert des begünstigten Vermögens den Betrag von 26 Milli-
onen Euro übersteigt (Abschmelzungsmodell). Ab einem Erwerb von 90 Millionen Euro ist 
der Verschonungsabschlag abgeschmolzen, so dass keinerlei Verschonung mehr erfolgt. 
Eine Sockel- oder Mindestverschonung gibt es nicht.

Bis zum 30.06.2016 wurde der Verschonungsabschlag in Höhe von 85 Prozent bzw. 
100 Prozent dagegen unabhängig von der Höhe des erworbenen Vermögens gewährt. Bis 
zu diesem Zeitpunkt hat das Gesetz keinerlei Begrenzung des Verschonungsabschlages 
vorgesehen.

Weiterhin uneingeschränkt gelten die Regelverschonung (85 Prozent) bzw. Optionsverscho-
nung (100 Prozent) für Übertragungen, deren Wert nicht mehr als 26 Millionen Euro beträgt.

1.3 Methodische Hinweise

Die Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik ist eine sogenannte Sekundärstatistik, die Ver-
waltungsdaten für statistische Zwecke nutzt und die an steuerrechtliche Normen gebunden 
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ist. Auskunftspflichtig sind die Finanzbehörden der Länder. Erhoben und festgesetzt wird die 
Steuer von ausgewählten Finanzämtern, in Sachsen-Anhalt durch das Finanzamt Staßfurt.
Der Steuergesetzgeber hat für die Gerichte, Behörden, Beamten und Notare in § 34 ErbStG
umfangreiche Anzeigepflichten gegenüber den Finanzämtern angeordnet, welche bei der 
Festsetzung der Erbschaft- und Schenkungsteuer von Bedeutung sein können. Anzeige-
pflichtig ist der Erwerber, in Fällen der Schenkung unter Lebenden auch der Schenker. Wei-
terhin trifft die Anzeigepflicht nach § 33 ErbStG Vermögensverwahrer, Vermögensverwalter, 
Versicherungsunternehmen. Die örtliche Zuständigkeit der Finanzämter bestimmt sich ge-
mäß § 35 ErbStG in der Regel nach dem Wohnsitz des Erwerbers.

Gemäß § 2 Abs. 7 StStatG umfasst die Statistik alle Erwerbe, für die im Jahr 2016 Erb-
schaft- und Schenkungsteuern erstmalig festgesetzt worden sind und deren Steuerentste-
hungszeitpunkt nicht vor 1996 liegt. Die von der Finanzverwaltung zu übermittelnden Anga-
ben entsprechen einem abgestimmten Lieferdatensatz, der rund 180 Merkmale umfasst. 
Das in der Finanzverwaltung genutzte maschinelle Aufbereitungsverfahren AUSTER ge-
währleistet eine vollständige Lieferung der festgesetzten Fälle für die Statistik in elektro-
nisch, anonymisierter Form.

Die Steuer entsteht bei Erwerben von Todes wegen i. d.R. mit dem Tod des Erblassers, bei 
Schenkungen unter Lebenden mit dem Zeitpunkt der Ausführung, bei Zweckzuwendungen 
mit dem Zeitpunkt des Eintritts der damit verbundenen Verpflichtung. Bei Stiftungsvermögen 
liegt der Steuerentstehungszeitpunkt 30 Jahre nach dem Zeitpunkt des ersten Vermögens-
übergangs auf die Stiftung.

Neben den Grunddaten wie Sterbedatum, Verwandtschaftsverhältnis, Steuersatz enthält der 
Datensatz Angaben aus den Steuerbescheiden zum Nachlass und seiner Zusammenset-
zung, den Nachlassverbindlichkeiten, zu den steuerpflichtigen Erwerben, den Steuerbefrei-
ungen und Freibeträgen bis hin zur tatsächlich festgesetzten Erbschaftsteuer, den Ver-
kehrswerten bzw. Steuerwerten des übertragenen Vermögens. Der Lieferdatensatz wird im 
Zuge der Aufbereitung in einen einheitlichen Statistikdatensatz gewandelt. Dies ist erforder-
lich, um zusätzliche für die Auswertung bedeutsame Rechenwerte zu erzeugen und um 
Mehrfachzählungen beim Nachlass zu unterbinden. Mehrfachzählungen würden entstehen, 
wenn zu einem Nachlass mehrere Erwerbe gehören. Daher enthält der Datensatz jedes 
Steuerpflichtigen neben den Angaben zum Nachlass auch Angaben zum dazugehörigen
Erwerb.

Die Statistik systematisiert in ihren Auswertungstabellen hauptsächlich nach den folgenden 
Merkmalen:

- steuerpflichtiger Erwerb nach Vermögensarten,
- Steuerklasse des Erwerbers,
- Steuersatz,
- Erbschaft- oder Schenkungsteuer mit den im Besteuerungsverfahren festgestellten 

Angaben,
- Nachlass untergliedert nach Vermögensarten sowie Abzüge für Nachlassverbindlich-

keiten,
- Erwerbsart,
- Jahr der Entstehung der Steuer,
- Art der Steuerpflicht.

Die Merkmale sind in den amtlichen Vordrucken der Finanzverwaltung enthalten.
(https://mf.sachsen-anhalt.de/steuern/steuervordrucke/erbschaftsteuerschenkungsteuer/)
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1.4 Begriffserklärungen

Erbanfall

Mit dem Tode einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine 
oder mehrere Personen (Erben) über.

Erbfallkosten

Zu den Erbfallkosten gehören nach § 10 Abs. 5 Nr. 3 ErbStG die Kosten der Bestattung des
Erblassers, die Kosten für ein angemessenes Grabdenkmal, die Kosten für die übliche 
Grabpflege, Nachlassregelungskosten (wie z. B.: Kosten für Todeserklärung, Erbschein, 
Erbauseinandersetzung, Testamentseröffnung, Testamentsvollstreckung, Nachlasspfleg-
schaft oder eines Nachlassrechtsstreits) und Kostenersatz durch Dritte.

Erbfallkostenpauschale

Pauschbetrag für Erbfallkosten in Höhe von 10 300 Euro, der gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3
Satz 2 ErbStG ohne Nachweis als Nachlassverbindlichkeiten vom Erwerb abgezogen wird.

Erwerb von Todes wegen

Der Erwerb von Todes wegen umfasst gemäß § 3 ErbStG:
- den Erwerb durch Erbanfall, durch Vermächtnis oder aufgrund eines geltend gemachten 

Pflichtteilsanspruchs,
- den Erwerb durch Schenkung auf den Todesfall,
- die sonstigen Erwerbe,
- jeden Vermögensvorteil, der von einem Dritten auf Grund eines vom Erblasser ge-

schlossenen Vertrages unmittelbar erworben wird.

Festgesetzte Steuer

Die tatsächlich festgesetzte Steuer ergibt sich nach dem folgenden Schema:

Gesamtwert des Vermögens

./. abzugsfähige Nachlassverbindlichkeiten

= Reinnachlass

Anteil des jeweiligen Erben entsprechend der Erbquote

+ Vorerwerbe

./. sachliche Steuerbefreiungen

./. persönliche Steuerbefreiungen

= steuerpflichtiger Erwerb (abzurunden auf volle hundert Euro)

x Steuersatz entsprechend Steuerklasse

= Erbschaft-/Schenkungsteuer
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(Übertrag)
= Erbschaft-/Schenkungsteuer

./. Erbschaftsteuer auf Vorerwerbe

= festzusetzende Erbschaft-/Schenkungsteuer

Nachlass

Gesamtheit aller positiven und negativen Vermögenswerte des Erblassers. Nachlassgegen-
stände werden unterschieden nach land- und forstwirtschaftlichem, Betriebs-, Grund- und
übrigem Vermögen.

Nachlassverbindlichkeiten

Nachlassverbindlichkeiten setzen sich aus Erblasserschulden (z. B.: Hypotheken- und Dar-
lehensschulden) und Erbfallschulden (Verbindlichkeiten aus Vermächtnissen und Auflagen, 
geltend gemachten Pflichtteilen sowie Erbfallkosten) zusammen.

Pflichtteil und Pflichtteilsanspruch

Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Ein Abkömmling 
eines Erblassers (auch die geehelichte Person und die Eltern), der durch Verfügung von 
Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen ist, ist pflichtteilsberechtigt, d. h., er hat ei-
nen auf Geldzahlung gerichteten Anspruch gegen den Erben.

Reinerwerb

Steuerpflichtiger Erwerb nach Abzug der übergegangenen Schulden und Lasten sowie der 
Abwicklungskosten.

Reinnachlass

Der Gesamtwert des Nachlasses abzüglich der Nachlassverbindlichkeiten ergibt den Rein-
nachlass.

Schenkung

Nach § 7 ErbStG gilt als Schenkung unter Lebenden u. a. jede freigebige Zuwendung, so-
weit der Bedachte durch sie auf Kosten des Zuwendenden bereichert wird. Schenkungen 
unter Lebenden unterliegen der Schenkungsteuer. Für sie gelten i. d.R. die Vorschriften über 
die Erbschaftsteuer.

Sonstiger Erwerb

Hierzu zählen der Erwerb durch Vermächtnis, Erwerb aufgrund eines Vertrages zugunsten 
Dritter, Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilsanspruchs usw. 



9

Steuerbefreiungen/Freibeträge

Das ErbStG kennt neben sachlichen und persönlichen Freibeträgen zahlreiche Steuerbe-
freiungen und Begünstigungen (§§ 13 bis 13d, 16 bis 18, 19a ErbStG), von denen nachfol-
gend die wichtigsten dargestellt werden:

- sachliche Steuerbefreiungen (§§ 13 bis 13d ErbStG)

Sachliche Gründe für das Entfallen der Steuerpflicht betreffen die Art des zugewendeten 
Gegenstandes oder die Verwendung des zugewendeten Vermögens.

So existieren etwa Steuerbefreiungen für:

Gegenstand der Befreiung 
(§13 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG)

Steuerbefreiung
Steuerklasse I Steuerklasse II Steuerklasse III

Hausrat 41 000 EUR 
je Erwerber 12 000 EUR insgesamt je Er-

werberAndere bewegliche Ge-
genstände

12 000 EUR 
je Erwerber

sowie für bspw.:
Grundbesitz, Kunstgegenstände, Kunstsammlungen usw. in Abhängigkeit bestimm-
ter Voraussetzungen in einer Höhe von 60 bzw. 100 Prozent ihres Wertes (§ 13 
Abs. 1 Nr. 2 ErbStG),
das Familienheim (§ 13 Abs. 1 Nrn. 4a, 4b, 4c ErbStG),
Pflegeleistungen (§ 13 Abs. 1 Nr. 9 ErbStG), 
Vermögensrückfall (§ 13 Abs. 1 Nr. 10 ErbStG),
Gelegenheitsgeschenke (§ 13 Abs. 1 Nr. 14 ErbStG),
zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke (§ 13d ErbStG),
Betriebsvermögen, Betriebe der Land- und Forstwirtschaft und Anteile an Kapitalge-
sellschaften bis zu einem Wert von 150 000 Euro (Abzugsbetrag), der danach noch 
verbleibende Vermögenswert ist mit einem auf 50 Prozent verminderten Wert anzu-
setzen (§ 13a Abs. 2 ErbStG).

- persönliche Steuerbefreiungen (§§ 16 bis 18, 19a ErbStG): 

Die Höhe des persönlichen Freibetrages richtet sich nach dem Verwandtschaftsgrad 
des Erwerbers entsprechend der nachfolgenden Aufstellung:

Steuerklasse Unterfall Personenkreis
I 1 Ehegatten, Lebenspartner

2 Kinder und Stiefkinder, Kinder verstorbener Kinder und 
Stiefkinder

3 Kinder, noch lebender Kinder und Stiefkinder
4 Übrige Personen der Steuerklasse I (z. B. nur bei Erwerb 

von Todes wegen: Eltern und Voreltern)
II Geschwister, Abkömmlinge ersten Grades von Geschwis-

tern, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwiegereltern, ge-
schiedener Ehegatte und Lebenspartner einer aufgehobe-
nen Lebenspartnerschaft

III übrigen Erwerber und Zweckzuwendungen
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Gemäß § 17 ErbStG steht neben den Freibeträgen nach § 16 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 
ErbStG ein besonderer Versorgungsfreibetrag ausschließlich für Erwerbe von Todes 
wegen dem Ehegatten oder dem Lebenspartner i. H. v. 256 000 Euro sowie Kindern un-
ter 27 Jahren gestaffelt nach deren Alter zwischen 52 000 Euro und 10 300 Euro zu.

Mitgliedsbeiträge werden gemäß § 18 ErbStG bis zu einem Betrag von 300 Euro im Ka-
lenderjahr nicht berücksichtigt.

Nach § 19a ErbStG ist von der tariflichen Erbschaftsteuer ein Entlastungsbetrag abzu-
ziehen, wenn begünstigtes Vermögen i. S.d. § 13bAbs. 1 ErbStG bzw. ab 01.07.2016 
i. S.d. §§ 13a Abs. 1 oder 13c ErbStG, d.h. land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
inländisches Betriebsvermögen oder Anteile an Kapitalgesellschaften erworben werden 
(soweit dies nicht bereits durch § 13b Abs. 4 ErbStG begünstigt ist) und natürliche Per-
sonen der Steuerklasse II oder III Erwerber sind.

Steuerbelastungsquote

Die Steuerbelastungsquote ist der Quotient aus der festgesetzten Steuer und dem steuer-
pflichtigen Erwerb.

Steuerklasse

Die Erwerber werden je nach ihrem bürgerlich-rechtlichen Abstammungs- oder Verwandt-
schaftsverhältnis zum Erblasser oder Schenker in 3 Steuerklassen von I bis III eingeordnet, 
wobei die Steuerklasse I hinsichtlich der persönlichen Steuerbefreiungen nochmals in vier 
Unterfälle unterteilt ist.

Steuerpflicht

Die steuerpflichtigen Vorgänge sind in § 1 ErbStG geregelt (sachliche Steuerpflicht).
Danach unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer folgende Vorgänge:

- der Erwerb von Todes wegen (§ 3 ErbStG),
- die Schenkungen unter Lebenden (§ 7 ErbStG),
- die Zweckzuwendungen (§ 8 ErbStG),
- die Stiftungsvermögen.

In §2ErbStG ist die persönliche Steuerpflicht geregelt. Steuerpflichtig sind natürliche und
juristische Personen sowie Gesamthandsgemeinschaften. Es ist zwischen beschränkter und 
unbeschränkter Steuerpflicht zu unterscheiden.

- unbeschränkte Steuerpflicht:

Die unbeschränkte Steuerpflicht tritt ein, wenn entweder der Erblasser bzw. der Schen-
ker oder der Erwerber zum Zeitpunkt der Steuerentstehung die steuerlich relevante Ei-
genschaft eines Inländers besitzt. Diese umfasst u. a. bei natürlichen Personen den 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG) sowie bei 
juristischen Personen den Ort der Geschäftsleitung oder deren Sitz im Inland (§ 2
Abs. 1 Nr. 2 ErbStG). Die Besteuerung umfasst in diesen Fällen das gesamte überge-
gangene Weltvermögen unter Berücksichtigung der je nach Verwandtschaftsverhältnis 
zwischen Erben und Erblasser bzw. Schenker unterschiedlichen persönlichen Freibe-
träge sowie anzuwendenden Steuerklassen.
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- beschränkte Steuerpflicht:

Der beschränkten Erbschaftsteuerpflicht unterliegt der inländische Vermögensübergang 
(§ 2 Abs. 1 Nr. 3 ErbStG), sofern keiner der am steuerpflichtigen Vorgang Beteiligten In-
länder i.S.d. Erbschaft- und Schenkungsteuergesetzes ist. Infolgedessen dürfen u. a. 
natürliche Personen weder den Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben und juristische Personen weder über ihren Sitz noch ihre Geschäfts-
leitung im Inland verfügen.

Steuerpflichtiger Erwerb

Besteuerungsgrundlage ist der steuerpflichtige Erwerb. Als solcher gilt nach § 10 Abs. 1 S. 1 
ErbStG die Bereicherung des Erwerbers, soweit sie nicht steuerfrei ist. Steuerschuldner der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer ist der Erwerber, in den Fällen des Erwerbs von Todes 
wegen i. d.R. der Erbe, der Pflichtteilsberechtigte oder der Vermächtnisnehmer. Bei Schen-
kungen unter Lebenden ist vorrangig der Beschenkte, ersatzweise aber auch der Schenker 
Steuerschuldner. Für die Ermittlung der Steuer wird der steuerpflichtige Erwerb auf volle 
100 Euro abgerundet.

Steuersätze

Erhobene Prozentsätze gemäß § 19 Abs. 1 ErbStG auf den steuerpflichtigen Erwerb in Ab-
hängigkeit von Steuerklasse und Erwerbshöhe zwischen 7 und 50 Prozent.

Wert des steuerpflichtigen Er-
werbs bis einschließlich EUR

Prozentsatz in der Steuerklasse

I II III

75 000 7 15 30

300 000 11 20 30

600 000 15 25 30

6 000 000 19 30 30

13 000 000 23 35 50

26 000 000 27 40 50

über 26 000 000 30 43 50

Vermächtnis

Liegt vor, wenn der Erblasser durch Testament oder Erbvertrag einem anderen einen Ver-
mögensvorteil zuwendet, ohne ihn zum Erben einzusetzen.

Vorerwerbe

Weitere von derselben Person innerhalb von 10 Jahren angefallene Vermögensvorteile.
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2. Ergebnisse

Im Jahr 2018 wurden im Land Sachsen-Anhalt in 1 893 unbeschränkt steuerpflichtigen Fäl-
len Erstfestsetzungen der Erbschaft- und Schenkungsteuer für deren übertragenes Vermö-
gen vorgenommen. Davon wurden 1497 Fälle im Rahmen ihrer Erwerbe von Todes wegen 
sowie 396 Fälle aufgrund von Schenkungen steuerpflichtig. 

Die Anzahl der Erwerbe von Todes wegen ist gegenüber dem Vorjahr um 23,3 % gestiegen. 
Die Fälle der Schenkungen haben sich im gleich Zeitraum mehr als verdoppelt (+173 %). 
Trotz des Anstieges der Fallzahlen blieben die steuerpflichtigen Erwerbe hinter denen des 
Vorjahres zurück. So wurden für die Erwerbe von Todes wegen 5,9 % bzw. 5,2 Mill. EUR 
weniger steuerpflichtige Erwerbe nachgewiesen als 2017. 

Aufgrund der geringeren steuerpflichtigen Erwerbe wurden auch weniger Steuern festge-
setzt. Auf die Erwerbe von Todes wegen wurden Steuern in Höhe von 18,1 Mill. EUR Erb-
schaftsteuern festgesetzt, das waren 17,6 % weniger als im Vorjahreszeitraum. Auf Schen-
kungen entfielen 1,7 Mill. EUR Schenkungsteuern, das waren sogar mehr als 1/3 weniger 
als noch im Vorjahr.

Einen Einfluss auf die Höhe der steuerpflichtigen Erwerbe hatten insbesondere die sachli-
chen und persönlichen Freibeträge der Erwerber. Aufgrund der Freibeträge kam es in 
611 Fällen zur Ermittlung eines steuerpflichtigen Erwerbs von 0 EUR. Damit wurde in diesen 
Fällen keine Steuer fällig. Der Wert der Erwerbe vor Abzug der Steuerbefreiungen und 
Steuerbegünstigungen belief sich für diese Fälle auf insgesamt 263 Mill. EUR. Im Zuge der 
Ermittlung des steuerpflichtigen Erwerbes ergab sich schlussendlich ein steuerpflichtiger 
Erwerb von 0 EUR. Dabei stieg der Wert der Erwerbe vor Abzug gegenüber dem Vorjahr um 
112 Mill. EUR bzw. 74,2 % an. 

In den Fällen, in denen letztendlich eine Steuer größer 0 EUR festgesetzt wurde, wurden 
höhere Freibeträge geltend gemacht als im Rahmen der Erstfestsetzungen im Jahr 2017. 
Daher wurden trotz des auf dem Niveau des Vorjahres gebliebenen Wertes der Erwerbe vor 
Abzug von Steuerbefreiungen und Steuerbegünstigungen weniger steuerpflichtige Erwerbe 
zum Ansatz gebracht.

Insgesamt wurden Vermögensübertragungen mit einem Gesamtwert in Höhe von 
422,9 Mill. EUR steuerlich veranlagt. Das waren insgesamt 108,5 Mill. EUR bzw. 34,5 %
mehr als 2017. Persönliche Freibeträge nach § 16 ErbStG wurden in Höhe von 
118,3 Mill. EUR zum Abzug gebracht, damit 40,6 Mill. EUR bzw. 52,3 % mehr. Diese An-
stiege waren überwiegend auf die Erwerbe aus Schenkungen zurückzuführen. Durch 
Schenkungen wurden insgesamt 246,6 Mill. EUR Vermögenswerte übertragen. Gegenüber 
dem Vorjahr waren das 98,5 Mill. EUR bzw. 66,5 % mehr als 2017. Für die Freibeträge war 
im gleichen Zeitraum ein Anstieg um 26,2 Mill. EUR bzw. 94,9 % auf 53,7 Mill. EUR zu ver-
buchen.
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Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt
Im Monat September 2019 erschienen

Bestell-Nr. Kennziffer/Periodizität Titel
Preis Print
(in EUR)

1 Z 0 03 Z Statistisches Monatsheft 08/2019 5,50

3 A 4 02 A IV j/17 Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen Jahr 2017 7,50

3 A 6 04 A VI j/17 Erwerbstätige am Arbeitsort und Standard-Arbeitsvolumen nach Kreisen 1991 - 2017
Jahresdurchschnittsberechnungen bezogen auf den Stand der Bundesrechnung 
August 2018 10,50

3 A 6 05 A VI j/18 Arbeitsmarkt Jahr 2018 4,50

3 B 2 01 B II Berufsbildende Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen Schuljahr 2018/19 9,50

3 B 3 03 B III j/18 Akademische, staatliche und kirchliche Abschlussprüfungen Prüfungsjahr 2018 6,00

3 E 1 02 E I m-6/19 Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der
Gewinnung von Steinen und Erden Juni 2019: Vorläufige Ergebnisse
Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen 5,00

3 E 1 03 E I j/18 Tätige Personen, Umsatz, Produktion im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau 
und der Gewinnung von Steinen und Erden Jahr 2018 10,50

3 E 2 01 E II m-6/19 Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe
Juni 2019 2,50

3 G 1 01 G I m-6/19 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel vorläufige Ergebnisse 2,00

3 G 4 02 G IV m-6/19 Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe vorläufige Ergebnisse 2,00

3 H 1 01 H I m-4/19 Straßenverkehrsunfälle April 2019: Vorläufige Ergebnisse 6,00

3 H 1 05 H I vj-1/19 Fahrgäste und Beförderungsleistungen im Schienennahverkehr und im gewerblichen 
Omnibuslinienverkehr I. Quartal 2019 1,50

3 H 1 06 H I j/17 Personenbeförderung im Nahverkehr auf Schienen und Straßen sowie Fernverkehr mit 
Omnibussen 2,50

3 H 2 01 H II m-3/19 Binnenschifffahrt März 2019 4,00

3 K 5 04 K V j/19 Tageseinrichtungen für Kinder und öffentlich geförderte Kindertagespflege
Stichtag: 1. März 2019 4,00

3 K 7 01 K VII j/18 Wohngeld Jahr 2018 2,50

3 L 2 01 L II vj-2/19 Gemeindefinanzen; Einzahlungen und Auszahlungen, Schuldenstände - Kassenstatistik
01.01.2019 bis 30.06.2019, Schuldenstatistik 30.06.2019 14,50

3 P 1 04 P I j/17 Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen 2000 - 2017: bezogen auf den Stand der Bundesrechnung August 2018 7,50

3 P 1 06 P I j/17 Arbeitnehmerentgelt, Bruttolöhne und -gehälter in den kreisfreien Städten und 
Landkreisen 2000 - 2017; bezogen auf den Stand der Bundesrechnung 
August 2018 14,50

Alle Veröffentlichungen stehen kostenfrei als PDF-Datei zum Download unter https://statistik.sachsen-anhalt.de zur Verfügung, bei einer Bestellung 
ersetzen Sie bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“.
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